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Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. April 1998 (GVBl. S. 73), geändert durch Gesetz vom 01. März 
2002 (GVBl. S. 161) und der §§ 2 und 7a des Thüringer Kommunalabgabengesetzes 
(ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), 
geändert durch Gesetz vom 24. Oktober 2001 (GVBl. S. 265) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Geismar in seiner Sitzung am 30.10.02 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen 

 
Die Gemeinde Geismar erhebt wiederkehrende Beiträge für Investitionsaufwendungen, die 
durch das Vorhalten von Verkehrsanlagen (öffentlichen Straßen, Wege und Plätze) entstehen. 
 
 

§ 2 
Abrechnungseinheiten 

 
Die innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gelegenen Verkehrsanlagen werden 
zu folgenden Abrechnungseinheiten zusammengefasst. 
 
Im einzelnen bezeichnen sich die Abrechnungseinheiten wie folgt: 
 

• Geismar – Ortslage 
• Bebendorf – Ortslage 
• Döringsdorf – Ortslage 
• Großtöpfer – Ortslage 

 
 

§ 3 
Beitragsfähiger Aufwand 

 
(1) Beitragsfähig sind die Investitionsaufwendungen für die Erweiterung,    
     Anschaffung, Herstellung, Verbesserung und Erneuerung von: 

1. Fahrbahnen 
2. Gehwegen 
3. unselbständige Parkflächen 
4. unselbständigen Grünanlagen (Straßenbegleitgrün) 
5. Straßenbeleuchtungen 
6. Oberflächenentwässerungen 
7. Böschungen, Schutz- und Stützmauern. 

 
(2) Nicht beitragsfähig sind die Kosten 

1. für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der in Abs. 1 genannten 
Anlagen, 

2. für Hoch- und Tiefstraße, sowie für Straßen, die für den Schnellverkehr mit 
Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnellverkehrsstraßen), ferner für Brücken, 
Tunnels und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen. 
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§ 4 
Beitragstatbestand 

 
Die wiederkehrenden Beiträge werden für alle in der Abrechnungseinheit gelegenen 
Grundstücken erhoben, die die Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu den in der 
Abrechnungseinheit zusammengefassten Verkehrsanlagen haben. 
Der Ausbau von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen (Verkehrsanlagen) innerhalb einer 
Abrechnungseinheit schafft für das Verkehrsnetz dieser Abrechnungseinheit regelmäßig einen 
besonderen Vorteil, so dass diese Investitionsaufwendungen als wiederkehrende Beiträge auf 
alle Grundstücke, die die Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu den 
Verkehrsanlagen dieser Abrechnungseinheit haben, verteilt werden. 
Auf eine tatsächliche Nutzung der bspw. erneuerten Straße durch den Beitragspflichtigen 
kommt es nicht an. 
 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Anteil der Beitragspflichtigen am beitragsfähigen Aufwand wird auf die Grundstücke 
      nach den Grundstücksflächen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der 
     Grundstücke nach Art und Maß berücksichtigt. 
 
(2) Als Grundstücksflächen im Sinne des Abs. 1 gilt bei Grundstücken innerhalb des 
      Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes die Fläche, die baulich, gewerblich oder in 
      vergleichbarer Weise genutzt werden kann. 
 
(3) Als Grundstücksfläche im Sinne des Abs. 1 gilt bei Grundstücken außerhalb des 
     Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes (§ 34 BauGB) und bei Grundstücken, für die 
     ein Bebauungsplan eine bauliche, gewerbliche oder eine vergleichbare Nutzung nicht 
     festsetzt, die Gesamtfläche des Grundstücks. 
     Die Tiefenbegrenzung ist für die Grundstücke, die von dem Innenbereich in den Außen- 
     bereich übergehen, im Einzelfall zu ermitteln. Die dadurch ergebene Grundstücksfläche 
     ist zu veranlagen.  
       
(4) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Fläche 
     (Abs. 2 und 3) vervielfacht mit 
     a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit 1 Vollgeschoss, 
     b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit 2 Vollgeschossen,  
     c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit 3 Vollgeschossen,  
     d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit 4 und 5 Vollgeschossen, 
     e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit 6 und mehr Vollgeschossen, 
     f)  0,5 bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung  
         vergleichbaren Weise genutzt werden können (z. B. Kirchengrundstücke, Friedhöfe, 
         Sportanlagen, Campingplätze, Freibäder oder Dauerkleingärten), 
     g) 0,5 bei Grundstücken, die weder baulich noch gewerblich genutzt werden können. 
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(5) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich 
     die Zahl der Vollgeschosse wie folgt: 
 
     Die zulässige Zahl der Vollgeschosse wird im Bebauungsplan festgesetzt. 
     Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse vorhanden    
     oder zugelassen, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder für 
     Grundstücke, für die ein Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht festsetzt, 
     ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse: 
 
     a) bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen 
         Vollgeschosse. Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des 
         Bauwerkes nicht feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Höhe des 
         Bauwerkes geteilt durch 3,5 (wobei Bruchzahlen bis einschließlich 0,4 auf die 
         vorausgehende volle Zahl abgerundet und solche über 0,4 auf die nächstfolgende 
         volle Zahl aufgerundet werden). 
         Vollgeschosse sind Geschosse i.S.d. § 2 Abs. 5 ThürBO. Abweichend hiervon 
         zählen bei Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes 
         als Vollgeschosse alle Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m 
         über die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer 
         Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,00 m haben. Satz 2 gilt auch für 
         Grundstücke in Gebieten, in denen der Bebauungsplan keine Festsetzungen nach 
         § 5 Abs. 5 enthält. 
 
     b) bei unbebauten Grundstücken aus der Zahl der auf den Grundstücken der näheren 
         Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse, 
 
     c) bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich 
         genutzt werden können, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt, 
 
     d) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig oder vorhanden 
         sind, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 
 
(7) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art und Nutzung werden die in Abs. 4 
     festgesetzten Faktoren um 0,3 erhöht: 
 
     a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- und 
         Industriegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren und 
         großflächige Handelsbetriebe, Messe, Ausstellung und Kongresse; 
 
     b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan eine 
         Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genanten Gebieten vorhanden oder zulässig ist; 
 
     c) bei Grundstücken außerhalb der unter Buchstabe a) und b) bezeichnetem Gebiet, die 
         gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt werden (so z. B. Grundstücke 
         mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- und Schulgebäuden), wenn diese 
         Nutzung nach Maßgabe der Geschossflächen überwiegt. Liegt eine derartige Nutzung  
         ohne Bebauung oder zusätzlich zur Bebauung vor, gilt die tatsächlich so genutzte  
         Fläche als Geschossfläche. 
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§ 6 
Gemeindeanteil 

 
Der Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Investitionsaufwand beträgt in den 
Abrechnungseinheiten 
 

• Geismar – Ortslage    46,12 v. H. 
• Bebendorf – Ortslage    31,18 v. H. 
• Döringsdorf – Ortslage    30,89 v. H. 
• Großtöpfer – Ortslage   41,42 v. H. 

 
 

§ 7 
Beitragssatz 

 
(1) Der Beitragssatz wird nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung aus den jährlichen 
      Investitionsaufwendungen ermittelt. 
 
(2) Der Beitragssatz wird durch Änderungssatzung festgelegt. 
 
 

§ 8 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der jeweils zum Zeitpunkt des Entstehens der  
     Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
     Belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Ist das 
     Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Einführungs- 
     gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so ist der Inhaber dieses Rechtes anstelle  
     des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Eigentümer eines Grundstückes haften als 
     Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und  
     Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 
(2) Ist der Eigentümer oder Erbbauberechtigte nicht im Grundbuch eingetragen oder ist die 
      Eigentums- oder Berechtigungslage in sonstiger Weise ungeklärt, so ist an seiner Stelle 
      derjenige abgabenpflichtig, der im Zeitpunkt des Entstehens der Abgabepflicht der 
      Besitzer des betroffenen Grundstückes ist. Bei einer Mehrheit von Inhabern des  
      dinglichen Nutzungsrechts ist jeder entsprechend der Höhe seines Anteils am Mitbesitz 
      zur Abgabe verpflichtet. 
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§ 9 
Entstehung und Fälligkeit der Beitragsschuld, Vorausleistungen 

 
(1) Die Beitragsschuld entsteht jeweils mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene 
     Kalenderjahr. 
 
(2) Der Beitrag wird einem Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(3) Auf die Beitragsschuld können vom Beginn des Kalenderjahres an Vorauszahlungen  
     verlang werden. Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
 

§ 10 
Auskunftspflicht 

 
Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, der Gemeinde alle zur Ermittlung der 
Beitragsgrundlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen, auf Verlangen geeignete Unterlagen 
vorzulegen und jeden Eigentumswechsel, jede Veränderung der Grundstücksfläche bzw. der 
Anzahl der Vollgeschosse sowie jede Nutzungsänderung anzuzeigen. 
 
 

§ 11 
Überleitungsbestimmungen 

 
Waren vor Inkrafttreten dieser Satzung für in Abrechnungseinheiten liegende Grundstücke 
Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch oder einmalige Beiträge nach § 7 ThürKAG 
entstanden, so bleiben diese Grundstücke bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages 
für die Abrechnungseinheit unberücksichtigt und für wiederkehrende Beiträge so lange 
beitragsfrei, bis die Gesamtsumme der wiederkehrenden Beiträge aus den einzelnen 
Jahresbeiträgen bei Veranlagung zum wiederkehrenden Beitrag den Beitrag des entstandenen 
einmaligen Beitrages überschritten hätte, längstens jedoch auf die Dauer von 20 Jahren seit 
der Entstehung des einmaligen Beitrages. 
 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Geismar, den 15.11.02 
 
 
 
Althaus     (Siegel) 
Bürgermeister 
 
Inkrafttreten: 12.12.02 
Veröffentlichung: Nr. 12/02 


